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 Bekanntmachungen der Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteili-
gungen des Salzlandkreises für das Wirtschaftsjahr 2014 

 

 Wirtschaftliche Beteiligungen des Salzlandkreises in alphabetischer Rei-
henfolge 

Seite 

 
1 
 

 
ASL – Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH, Aschersleben 

 
2 

 
2 
 

 
Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH, Bernburg (Saale) 

 
5 

 
3 
 
 

 
BQI – Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsge-
sellschaft mbH, Schönebeck (Elbe) 

 
 

9 
 

 
4 

 
GESAS – Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland 
mbH, Schönebeck (Elbe) 
 

 
 

11 

 
5 

 
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Aschersleben-Staßfurt mbH i. L., 
Staßfurt 
 

 
13 

 
6 

 
Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH-WFG 
Bernburg, Bernburg (Saale) 
 

 
 

19 

 
7 
 

 
IGZ INNO-LIFE Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH, 
Schönebeck (Elbe) 
 

 
 

22 

 
8 

 
indigo innovationspark bernburg gmbh, Bernburg (Saale) 
 

 
24 

 
9 

 
Jobcenter Salzlandkreis, Bernburg (Saale) 
 

 
27 

 
10 

 
Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg (Saale) 
 

 
34 

 
11 

 
Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises, Schönebeck (Elbe) 
 

 
37 

 
12 

 
Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH – marego 
 

 
42 

 
13 

 
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersle-
ben, Aschersleben 
 

 
 

45 

 
14 

 
Personennahverkehr Salzland GmbH, Bernburg (Saale) 
 

 
48 

 
Die Jahresabschlüsse 1 bis 14 sind als Anlagen beigefügt. 
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B. 

 
Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften 
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A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 

 Gemäß § 3 a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) über das Unterbleiben einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
Die Stadt Bernburg beabsichtigt den Aus-
bau und die Ertüchtigung des Grabensys-
tems in der Ortslage Poley vorzunehmen.  
 
Durch die Schaffung eines hydraulisch 
leistungsfähigen Entwässerungssystems 
soll die Vermeidung bzw. Verminderung 
von Vernässungen realisiert werden.  
 
Vom Vorhaben sind folgende Flurstücke 
betroffen: 
 
Gemarkung: Poley  
 
Flur:  1 
Flurstück:  3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 28/9; 54/2; 60/2; 

61/1; 62; 64; 65/1; 65/2; 66; 67; 
68/1; 69/2; 70; 71/1; 71/2; 72/2; 
1005; 1008; 1011;1028 

 
Flur:  4 
Flurstück:  26; 60/1; 61/1; 67; 68; 69/2; 70; 

75; 78; 79; 80; 81; 82; 84; 85; 88; 
89; 97; 98; 103/1; 103/2; 107/1; 
108; 111; 112/2; 1000; 1018; 
1019; 1022; 1026; 1027; 1028; 
1029; 1030 

 
Die Untere Wasserbehörde des Salzland-
kreises als zuständige Genehmigungsbe-
hörde hat eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls gemäß § 3 c, Satz 1 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2015 (BGBl. I S. 2490) in Verbindung mit 
der Anlage 1 Ziffer 13.18.1 des UVPG 
durchgeführt.  
 
Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, 
dass von dem Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind.  
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist da-
her nicht erforderlich. 
 

 
Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 
UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Die Genehmigungsbehörde wird über den 
Antrag auf Genehmigung des Vorhabens 
in einem Verfahren gemäß §§ 67 und 68 ff 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG, 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
vom 31. Juli 2009 (BGBL. I S. 2585), zu-
letzt geändert durch Artikel 320 der Ver-
ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474) entscheiden. 
 
 
Bernburg, 13.04.2016 
 
 
gez. Bauer     
Landrat 
 
 
 

 Gemäß § 3 a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) über das Unterbleiben einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
Die Barby Betriebs GbR beantragt die 
wasserrechtliche Erlaubnis für die Ent-
nahme von insgesamt maximal 60.480 m³ 
Grundwasser pro Jahr aus 7 Brunnen zur 
Beregnung landwirtschaftlicher Kulturflä-
chen.  
 
Vom Vorhaben sind folgende Flurstücke 
betroffen: 
 
Gemarkung: Barby 
 
Flur:  1 7 8 9 10 
Flurstück 157/2; 

225/79 
82/110 1013 155/5 

 
1/19 
 

 
Gemarkung: Zeitz 
Flur:  1 
Flurstück:  157/2 
 
Die Untere Wasserbehörde des Salzland-
kreises als zuständige Genehmigungsbe-
hörde hat eine standortbezogene Vorprü-
fung des Einzelfalls gemäß § 3 c, Satz 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) vom 24. Februar 
2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom         
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490) in  
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Verbindung mit der Anlage 1 Ziffer 13.3.3 
des UVPG durchgeführt.  
 
Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, 
dass von dem Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind.  
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist da-
her nicht erforderlich. 
 
Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 
UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Die Genehmigungsbehörde wird über den 
Antrag auf Erteilung einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis gemäß §§ 8 und 9  des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG, Gesetz 
zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 
31. Juli 2009 (BGBL. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Artikel 320 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)  
entscheiden. 
 
 
Bernburg, 13.04.2016 
 
 
gez. Bauer     
Landrat 
 
 
 

 Gemäß § 3 a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) über das Unterbleiben einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
Die C.H.-Trost GbR aus Schönebeck      
OT Elbenau beantragt die wasserrechtli-
che Erlaubnis für die Entnahme von ins-
gesamt maximal 30.000 m³ Grundwasser 
pro Jahr aus 2 Brunnen zur Beregnung 
landwirtschaftlicher Kulturflächen.  
 
 
Vom Vorhaben sind folgende Flurstücke 
betroffen: 
 
Gemarkung: Schönebeck-Grünewalde 
Flur:  17  18 
Flurstück:  15  39 
 
 
 
 

 
Die Untere Wasserbehörde des Salzland-
kreises als zuständige Genehmigungsbe-
hörde hat eine standortbezogene Vorprü-
fung des Einzelfalls gemäß § 3 c, Satz 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) vom 24. Februar 
2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom         
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490) in 
Verbindung mit der Anlage 1 Ziffer 13.3.3 
des UVPG durchgeführt.  
 
Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, 
dass von dem Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind.  
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist da-
her nicht erforderlich. 
 
Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 
UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Die Genehmigungsbehörde wird über den 
Antrag auf Erteilung einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis gemäß §§ 8 und 9 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG, Gesetz 
zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 
31. Juli 2009 (BGBL. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Artikel 320 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)  
entscheiden. 
 
 
Bernburg, 13.04.2016 
 
 
gez. Bauer     
Landrat 
 
 

 Nutzungsentgelte im Rettungs-
dienst ab dem 01.04.2016  

 
Gemäß Abschnitt 8 des Rettungsdienst-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(RettDG-LSA) vom 18.12.2012, vereinbar-
ten die Leistungserbringer mit der Ge-
samtheit der Kostenträger Nutzungsent-
gelte ab dem 01.04.2016. Die Nutzungs-
entgelte sind so bemessen, dass sie auf 
der Grundlage der bedarfsgerechten 
Strukturen, einer leistungsfähigen Organi-
sation sowie einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung die voraussichtlichen Kosten 
des Rettungsdienstes decken.  
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Die Grundlage hierfür ist die Satzung über 
den Rettungsdienstbereichsplan des Salz-
landkreises (Beschluss des Kreistages Nr. 
B/0043/2014/7 vom 27.08.2014), geändert 
durch die 1. Änderungssatzung (Be-
schluss Nr. B/0328/2015/24 vom 
09.12.2015). Die Nutzungsentgelthöhe ist 
durch den Salzlandkreis, als Träger des 
Rettungsdienstes, auf ortsübliche Weise 
im Rettungsdienstbereich bekannt zu ma-
chen. Die Nutzungsentgelte betragen ab 
dem 01.04.2016 je Einsatz für den Leis-
tungserbringer: 
 
AMEOS Klinikum Schönebeck 
NEF    148,72 € 
 
Arbeiter-Samariter-Bund Aschersleben 
NEF    190,00 € 
RTW    395,00 € 
KTW    120,00 € 
 
Deutsches Rotes Kreuz Bernburg 
NEF    109,00 € 
RTW    307,00 € 
KTW      72,00 € 
 
Deutsches Rotes Kreuz Staßfurt 
NEF    132,50 € 
RTW    224,00 € 
KTW    130,00 € 
 
Johanniter Unfall Hilfe Calbe/ Egeln/ 
Schönebeck 
NEF    150,00 € 
RTW    342,50 € 
KTW    230,00 € 
 
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-
Anhalt 
Behandlung durch   196,75 € 
den Notarzt 
 
Salzlandkreis als Träger des Rettungs-
dienstes 
Leitstellenentgelt  21,23 € 
Verwaltungsentgelt  13,83 € 
 
(NEF = Notarzteinsatzfahrzeug,  
RTW = Rettungstransportwagen,  
KTW = Krankentransportwagen) 
 
Bernburg, 15.04.2016 
 
gez. Bauer 
Landrat 

 

 Satzung des Unterhaltungsverban-
des „Elbaue“ in Schönebeck (Elbe), 
Landkreis Salzlandkreis 

 
Auf der Grundlage des § 6 des Gesetzes 
über die Wasser- und Bodenverbände 
(Wasserverbandsgesetz-WVG) vom      
12. Februar 1991 (BGBl. S. 405), zuletzt 
geändert durch das Gesetzes vom 15. Mai 
2002 (BGBl. I S. 1578) hat die Verbands-
versammlung des Unterhaltungsverban-
des „Elbaue“ in der Verbandsversamm-
lung vom 27.01.2016 folgende Neufas-
sung der Satzung des Unterhaltungsver-
bandes „Elbaue“ beschlossen. 
 
Alle Amtsfunktions- und Personenbe-
zeichnungen, die in dieser Satzung in der 
männlichen Sprachform gebraucht wer-
den, gelten auch in der entsprechenden 
weiblichen Sprachform. 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Verbandsgebiet 

 
Der Verband führt den Namen „Elbaue“. 
Er hat seinen Sitz im Grundweg 83, 39218 
Schönebeck (Elbe), Landkreis Salzland-
kreis. 
 
Das Verbandsgebiet umfasst die Nieder-
schlagsgebiete der Elbe und der Saale. 
 
Elbe linksseitig von der Saalemündung 
(Elb-km 291) bis Magdeburg (Elb-km 326) 
und Saale linksseitig ab Wedlitz (Saale-km 
25). 
 
Er ist ein auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 
Vorschaltgesetz zum Wassergesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt gegründeter Un-
terhaltungsverband. Er ist ein Wasser- und 
Bodenverband im Sinne des Wasserver-
bandgesetzes (Bundesgesetzblatt Teil I 
1991, Nr. 11 vom 20.02.1991, S. 405 ff, 
geändert durch das Gesetz vom 
15.05.2002 (BGBl. I. S.1578). 
 
Der Verband dient dem öffentlichen Inte-
resse und dem Nutzen seiner Mitglieder. 
Er verwaltet sich im Rahmen der Gesetze 
selbst. Er kann nach Maßgabe landes-
rechtlicher Vorschriften Beamte im Sinne 
des Beamtenrechtsrahmengesetzes ha-
ben. 
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§ 2 

Aufgaben 
 
Aufgabe des Verbandes ist: 
 
- Der Verband hat die Aufgabe, die Ge-

wässer 2. Ordnung und Anlagen in sei-
nem Verbandsgebiet zu unterhalten. 
Der Umfang der Unterhaltung ergibt 
sich aus § 52 des Wassergesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt. 

 
 

§ 3 
Mitglieder 

 
(1) Mitglieder des Verbandes sind: 
 

Die Landeshauptstadt Magdeburg, 
die Stadt Schönebeck (Elbe), die 
Einheitsgemeinden und Verbands-
gemeinden in dem in § 1 Satz 3 
bezeichneten Niederschlagsgebiet. 

 
(2) Für die Mitglieder ist ein Verzeich-

nis zu führen, das der Verband auf 
dem Laufenden hält. (Anlage 1) 

 
 

§ 4 
Unternehmen, Plan 

 
Zur Durchführung der Aufgabe nach § 2 
der Satzung hat der Verband die zur Un-
terhaltung und Betreibung notwendigen 
Arbeiten an den Gewässern und Anlagen 
vorzunehmen (Unternehmen). Das Unter-
nehmen ergibt sich aus dem Plan vom Ap-
ril 1992 und seinen Fortschreibungen und 
Veränderungen. Der Plan besteht aus ei-
nem Erläuterungsbericht, Karten, Zeich-
nungen und einem Kostenanschlag. Je-
weils eine Ausfertigung wird bei der Auf-
sichtsbehörde und beim Verband aufbe-
wahrt. Der Verband führt ein Verzeichnis 
der von ihm zu unterhaltenden Gewässer 
und zu betreibenden Anlagen. 
 
 

§ 5 
Verbandschauen 

 
(1) Die Verbandsanlagen sind mindes-

tens einmal im Jahr zu schauen. 
Bei der Schau ist der Zustand der 
Anlagen festzustellen, insbeson- 

 
dere ob sie ordnungsgemäß un-
terhalten und nicht unbefugt be-
nutzt werden. 

 
(2) Die Verbandsversammlung teilt das 

Verbandsgebiet in Schaubezirke 
ein. Sie beruft für jeden Schaube-
zirk mindestens einen Schaubeauf-
tragten. 

 
Der Vorstand oder ein von ihm be-
stimmter Schaubeauftragter leitet 
die Verbandsschau. 

 
(3) Der Verband macht Zeit und Ort 

der Schau rechtzeitig nach § 33 
bekannt und lädt die Schaubeauf-
tragten, die Aufsichtsbehörde und 
sonstige Beteiligte, insbesondere 
die örtlich zuständige Wasserbe-
hörde, landwirtschaftliche Fachbe-
hörde, Unternehmen die in den 
Schaubezirken die Gewässerun-
terhaltung durchführen sowie die 
im Rahmen des § 67 Abs. 3 WG 
LSA anerkannten Vereine rechtzei-
tig zur Verbandsschau ein. 

 
 

§ 6 
Aufzeichnung, Abstellen der Mängel 

 
Der Schaubeauftragte zeichnet den Ver-
lauf und das Ergebnis der Schau schriftlich 
auf und gibt den Teilnehmern an der Ver-
bandsschau Gelegenheit zur Äußerung. 
Der Vorstand lässt die Mängel abstellen. 
Er sammelt die Aufzeichnungen im 
Schaubuch und vermerkt in ihm die Ab-
stellung der Mängel. 
 
 

§ 7 
Organe 

 
Organe des Verbandes sind ein Vorstand 
und die Verbandsversammlung. 
 
 

§ 8 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung hat fol-

gende Aufgaben: 
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1  Wahl und Abberufung der Vor-

standsmitglieder sowie ihrer 
Stellvertreter, 

 
2 Beschlussfassung über Ände-

rungen der Satzung, des Unter-
nehmens, des Planes oder der 
Aufgaben sowie über die 
Grundsätze der Geschäftspoli-
tik. Für Beschlüsse zur Ände-
rung der Satzung genügt die 
Mehrheit der anwesenden 
Stimmen. Der Beschluss über 
eine Änderung der Aufgaben 
des Verbandes bedarf einer 
Mehrheit von 2/3 der anwesen-
den Stimmen.  
Die Änderung der Satzung be-
darf der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde. Sie ist von 
der Aufsichtsbehörde öffentlich 
bekannt zu machen und tritt am 
Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft,  wenn 
nicht ein späterer Zeitpunkt 
festgelegt ist.  

 
3 Beschlussfassung über die Um-

gestaltung und die Auflösung 
des Verbandes. 

 
4 Berufung der Schaubeauftrag-

ten. 
 

5 Beschlussfassung über die Be-
rufung und Abberufung von Ver-
tretern aus dem Kreis der Eigen-
tümer und Nutzer der zum Ver-
bandsgebiet gehörenden 
Grundstücke als Berufene in die 
Verbandsversammlung  

 
6 Festsetzung des Haushaltspla-

nes sowie von Nachtragshaus-
haltsplänen und Verträgen mit 
einem Wert von mehr als 
50.000,00 €. 

 
7 Einspruch gegen eine Zwangs-

festsetzung des Haushaltspla-
nes. 

 
8 Entlastung des Vorstandes und 

der Geschäftsführung. 
 
 

 
9 Festsetzung von Grundsätzen 

für Dienst- und Anstellungsver-
hältnisse und von Vergütungen 
für Vorstandsmitglieder und Mit-
glieder der Verbandsversamm-
lung. 

 
10 Beschlussfassung über Rechts-

geschäfte zwischen Vorstands-
mitgliedern und dem Verband. 

 
11 Beschlussfassung über die 

Prüfstelle (§ 25). 
 
(2) Die Satzung kann weitere Aufga-

ben vorsehen. 
 
 

§ 9 
Zusammensetzung der  
Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht 

aus jeweils einem Vertreter der un-
ter § 3 (1) genannten Mitglieder 
sowie aus Vertretern der Eigentü-
mer und Nutzer der zum Ver-
bandsgebiet gehörenden Grund-
stücke als Berufene gem. § 9a. Je-
des ordentliche Mitglied hat einen 
persönlichen Stellvertreter.  
 
Die Vertretung der unter § 3 (1) 
genannten kreisfreien Städte, Ein-
heitsgemeinden und Verbandsge-
meinden in der Verbandsversamm-
lung richtet sich nach § 54 Abs. 3 
WG LSA.  

 
(2) Jedes Verbandsmitglied, das Bei-

träge an den Verband zu leisten 
hat, hat das Recht, selbst oder 
durch einen Vertreter zu stimmen. 
Der Vorsteher fordert vom Vertreter 
eine schriftliche Vollmacht. Nie-
mand kann bei der Stimmabgabe 
mehr als 2 Verbandsmitglieder ver-
treten. 

 
 

§ 9 a 
Berufene, Berufungsverfahren 

 
(1) Es werden in die Verbandsver-

sammlung Eigentümer und Nutzer  
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der zum Verbandsgebiet gehören-
den Grundstücke berufen. Es kön-
nen nur natürliche, geschäftsfähige 
Personen berufen werden. Unter 
den vorgeschlagenen Personen 
müssen sich mindestens ein Eigen-
tümer und ein Nutzer der zum Ver-
band gehörenden Grundstücke be-
finden. Ein Berufener kann nicht 
gleichzeitig ordentliches Mitglied 
der Verbandsversammlung oder 
Vorstandsmitglied sein. 

 
(2) Die Berufung erfolgt durch Be-

schluss der Verbandsversammlung 
– ohne Berufene - nach Vorschlag. 
Vor dem Beschluss sind Vorschlä-
ge für die zu Berufenen von den In-
teressenverbänden der Eigentümer 
und Nutzer einzuholen. Dazu wer-
den die in der Anlage zur Satzung 
genannten Interessenverbände der 
Eigentümer und Nutzer ange-
schrieben. Die Anlage ist Bestand-
teil der Satzung. Die angeschrie-
benen Interessenverbände der Ei-
gentümer und Nutzer haben für die 
Dauer eines Monats die Gelegen-
heit, Vorschläge beim Verband 
einzubringen. Im Übrigen wird nach 
§ 33 öffentlich bekannt gemacht, 
dass die Interessenverbände der 
Eigentümer und Nutzer der zum 
Verband gehörenden Grundstücke 
innerhalb eines Monats vom Tag 
der Veröffentlichung an Vorschläge 
für die zu Berufenen beim Verband 
abgeben können. Für den Fall, 
dass keine Vorschläge eingehen 
oder dass sich nur Eigentümer o-
der nur Nutzer oder nur Personen, 
die nicht die Voraussetzungen des 
Abs. 1 Satz 2 erfüllen, unter den 
vorgeschlagenen Personen befin-
den, ist jedes Verbandsmitglied be-
rechtigt, ergänzende Vorschläge 
für die zu Berufenen abzugeben. 
Ist ein Berufener an der Teilnahme 
der Sitzung der Verbandsver-
sammlung verhindert, wird er durch 
einen Stellvertreter in der Sitzung 
vertreten. Der Stellvertreter ist in 
der gemeinsamen Vorschlagsliste 
zu benennen. Aus den sich sodann 
ergebenden Vorschlägen für die zu  
 

 
Berufenen wird eine gemeinsame 
Vorschlagsliste erstellt. Die Zahl 
der zu Berufenen ergibt sich aus 
der Vorschlagsliste. 
 
Die Berufenen haben die gleichen 
Informations- und Einsichtsrechte 
wie die sonstigen Vertreter der 
Verbandsmitglieder. 

 
(3) Das Ergebnis der Berufung ist der 

Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 
 
(4) Ausscheidende Berufene bleiben 

bis zum Eintritt der neuen Berufe-
nen im Amt. 

 
(5) Die ordentlichen Verbandsmitglie-

der können einen Berufenen aus 
wichtigen Gründen mit zwei Drittel 
Mehrheit abberufen. Die Abberu-
fung und ihr Grund sind der Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen. Diese 
kann der Abberufung innerhalb ei-
nes Monats nach Eingang der An-
zeige unter Angabe der Gründe 
widersprechen, wenn der vorgetra-
gene wichtige Grund nicht gegeben 
ist. Widerspricht die Aufsichtsbe-
hörde, so ist die Abberufung un-
wirksam. 

 
 

§ 10 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

 
(1) Der Verbandsvorsteher beruft die 

Verbandsversammlung nach Be-
darf, mindestens einmal im Jahr, 
ein. Die Sitzungen der Verbands-
versammlung sind nicht öffentlich. 

 
(2) Der Vorsteher lädt die Verbands-

mitglieder mit mindestens einwö-
chiger Frist zu den Sitzungen ein 
und teilt die Tagesordnung mit. In 
dringenden Fällen kann die Frist 
auf drei Tage verkürzt werden; in 
der Ladung ist darauf hinzuweisen. 
Die Mitglieder der Verbandsver-
sammlung können bei schriftlichem 
Einverständnis per E-Mail eingela-
den werden. Bei ihnen gilt mit Ab-
sendung die Einladung als zuge-
gangen.  
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(3) Der Vorsteher oder bei seiner Ver-

hinderung sein Vertreter leitet die 
Verbandsversammlung. Wenn er 
selbst Verbandsmitglied ist, hat er 
Stimmrecht. 

 
(4) Über die Sitzung der Verbandsver-

sammlung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Die Niederschrift muss 
Angaben enthalten über: 

 
1. den Ort und den Tag der Sit-

zung, 
 

2. die Namen des Vorsitzenden 
und der anwesenden Mitglie-
der, 

 
3. den behandelten Gegenstand 

und die gestellten Anträge, 
 

4. die gefassten Beschlüsse. 
 
Die Niederschrift ist von dem Vorsteher 
und, soweit ein Schriftführer hinzugezogen 
wurde, auch von diesem zu unterzeich-
nen. 
 
 

§ 11 
Beschließen in der  

Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung ent-

scheidet mit der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen. Das Stimm-
gewicht der Mitglieder richtet sich 
nach dem Beitragsverhältnis. Die 
Berufenen haben untereinander 
den gleichen Stimmenanteil. Eine 
Stimmenthaltung gilt als nicht ab-
gegebene Stimme; bei Stimmen-
gleichheit gilt der Antrag als abge-
lehnt. 

 
(2) Der Stimmenanteil der Berufenen 

beträgt zusammen genommen 
fünfundvierzig von einhundert der 
gesamten satzungsmäßigen Stim-
men der ordentlichen und berufe-
nen Mitglieder der Verbandsver-
sammlung. Der Stimmenanteil ei-
nes Berufenen ergibt sich aus der 
Division der Gesamtstimmen der 
Berufenen geteilt durch die Anzahl 
der Berufenen. Das  

 
Stimmrecht eines Berufenen ist 
nicht übertragbar. Ist vor einer Ab-
stimmung in einer Verbandsver-
sammlung rechnerisch das Ge-
samtstimmengewicht der an-
wesenden Berufenen gleich dem 
Gesamtstimmengewicht der an-
wesenden ordentlichen Ver-
bandsmitglieder oder höher, so 
wird das Gesamtstimmengewicht 
der anwesenden Berufenen zur 
Abstimmung soweit verringert, 
dass es um 0,1 Stimmen niedriger 
ist, als das Gesamtstimmenge-
wicht der anwesenden ordentli-
chen Verbandsmitglieder. 

 
(3) Die Verbandsversammlung ist be-

schlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der sich aus dem Beitrags-
verhältnis ergebenden Stimmen 
anwesend und alle rechtzeitig ge-
laden sind. Ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der Erschienenen ist sie 
beschlussfähig, wenn bei der La-
dung mitgeteilt worden ist, dass 
ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
Erschienenen beschlossen werden 
wird. 
 

Ohne Rücksicht auf Form und Frist 
der Ladung ist sie beschlussfähig, 
wenn alle Mitglieder der Verbands-
versammlung zustimmen. 

 
(4)  Die Beschlüsse sind in der Nieder-

schrift gem. § 10 Abs. (4) festzuhal-
ten. 

 
 

§ 12 
Amtszeit 

 
Die Amtszeit der Verbandsversammlung 
ist unbegrenzt. 
 
 

§ 13 
Zusammensetzung des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand besteht aus 3 ehren-

amtlich tätigen Mitgliedern, die 
nicht zwingend Verbandsmitglieder 
sein müssen.  
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Der Vorstandsvorsitzende ist Ver-
bandsvorsteher. 

 
(2) Für jedes Vorstandsmitglied wird 

ein persönlicher Vertreter gewählt.  
 
 

§ 14 
Wahl des Vorstandes 

 
(1) Die Verbandsversammlung wählt 

die Mitglieder des Vorstandes und 
deren Stellvertreter sowie den Vor-
standsvorsitzenden. Vorschlagsbe-
rechtigt ist jedes Mitglied der Ver-
bandsversammlung. 

 
(2) Das Ergebnis der Wahl ist der Auf-

sichtsbehörde anzuzeigen. 
 
(3) Die Verbandsversammlung kann 

ein Vorstandsmitglied aus wichti-
gen Gründen mit zwei Drittel Mehr-
heit abberufen. Die Abberufung 
und ihr Grund sind der Aufsichts-
behörde anzuzeigen. Diese kann 
der Abberufung innerhalb eines 
Monats nach Eingang der Anzeige 
unter Angabe der Gründe wider-
sprechen, wenn der vorgetragene 
wichtige Grund nicht gegeben ist. 
Widerspricht die Aufsichtsbehörde, 
so ist die Abberufung unwirksam. 

 
 

§ 15 
Amtszeit des Vorstandes 

 
(1) Die Amtszeit des Vorstandes ent-

spricht der Amtszeit der Städte- 
und Gemeinderäte gemäß dem 
Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt in der je-
weils gültigen Fassung. 

 
(2) Wenn ein Vorstandsmitglied vor 

dem Ablauf der Amtszeit ausschei-
det, kann für den Rest der Amtszeit 
nach § 14 Ersatz gewählt werden. 

 
(3) Die ausscheidenden Mitglieder 

bleiben bis zur Wahl der neuen 
Vorstandsmitglieder im Amt. 

 
 
 

 
§ 16 

Geschäfte des Vorstandes 
 
(1) Der Vorsteher führt den Vorsitz im 

Vorstand. Der Vorstand leitet den 
Verband in Übereinstimmung mit 
den von der Verbandsversamm-
lung beschlossenen Grundsätzen.  
 
Ihm obliegen alle Geschäfte im 
Rahmen der Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung über die 
Grundsätze der Geschäftspolitik. 

 
(2) Die Vorstandsmitglieder haben bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben die er-
forderliche Sorgfalt anzuwenden. 
Sie sind dem Verband insbesonde-
re dafür verantwortlich, dass die 
Bestimmungen der Satzung einge-
halten und die Beschlüsse der 
Verbands-versammlung ausgeführt 
werden. Ein Vorstandsmitglied, das 
seine Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt, ist 
dem Verband zum Ersatz des dar-
aus entstandenen Schadens ver-
pflichtet. Der Schadensersatzan-
spruch verjährt in drei Jahren von 
dem Zeitpunkt an, in welchem der 
Verband von dem Schaden und 
der Person des Ersatzpflichtigen 
Kenntnis erlangt. 

 
(3) Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter 

alle Dienstkräfte des Verbandes. 
 
(4) Der Vorstand unterrichtet in ange-

messenen Zeitabständen die Ver-
bandsversammlung über die Ange-
legenheiten des Verbandes in ge-
eigneter Weise oder hört sie an. 

 
 

§ 17 
Aufgaben des Vorstandes 

 
Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte, zu 
denen nicht durch Gesetz oder Satzung 
die Verbandsversammlung berufen ist. Er 
beschließt insbesondere über: 
 

 Die Aufstellung des Haushalts-
planes und seiner Nachträge 
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 Die Aufstellung der Jahres-
rechnung 

 

 Die Aufnahme von Darlehen 
und Kassenkrediten 

 

 Die Einstellung und Entlassung 
der Dienstkräfte 

 

 Die Entscheidung im Rechts-
behelfsverfahren 

 

 Verträge mit einem Wert bis zu 
50.000,00 € 

 

 Vorbereitung von Satzungsän-
derungen. 

 
 

 
§ 18 

Sitzungen des Vorstandes 
 
(1) Der Vorstandsvorsitzende lädt die 

Vorstandsmitglieder mit mindes-
tens einwöchiger Frist zu den Sit-
zungen und teilt die Tagesordnung 
mit. In dringenden Fällen bedarf es 
keiner Frist. In der Ladung ist da-
rauf hinzuweisen. Die Sitzungen 
des Vorstandes sind nicht öffent-
lich. 

 
(2) Wer am Erscheinen verhindert ist, 

teilt dies unverzüglich seinem Stell-
vertreter mit. Der Vorstandsvorsit-
zende ist zu benachrichtigen. Im 
Jahr ist mindestens eine Sitzung zu 
halten. 

 
 

§ 19 
Beschließen im Vorstand 

 
(1) Der Vorstand bildet seinen Willen 

mit der Mehrheit der Stimmen sei-
ner anwesenden Mitglieder. Jedes 
Mitglied hat eine Stimme. Bei 
Stimmengleichheit ergibt der Vor-
sitzende den Ausschlag. 

 
 
 
 
 
 

 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, 

wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend und alle 
rechtzeitig geladen ist. 

 
(3) Ohne Rücksicht auf die Anzahl der 

Erschienenen ist er beschlussfähig, 
wenn er zum zweiten Male wegen 
desselben Gegenstandes rechtzei-
tig geladen und hierbei mitgeteilt 
worden ist, dass ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der Erschienenen 
beschlossen werden wird. 
 
Ohne Rücksicht auf Form und Frist 
der Ladung ist er beschlussfähig, 
wenn alle Vorstandsmitglieder zu-
stimmen. 

 
(4) Auf schriftlichem Wege erzielte Be-

schlüsse sind gültig, wenn sie ein-
stimmig von allen Vorstandsmit-
gliedern gefasst sind. 

 
(5) Die Beschlüsse sind in der Nieder-

schrift festzuhalten. Jede Eintra-
gung ist vom Vorsitzenden und 
dem Schriftführer zu unterschrei-
ben. 

 
 

§ 20 
Geschäftsführer 

 
Der Verband kann einen Geschäftsführer 
haben. Das Tätigkeitsgebiet des Ge-
schäftsführers ergibt sich aus einer 
Dienstanweisung, die der Vorstand er-
lässt. 
 
 

§ 21 
Gesetzliche Vertretung des Verbandes 

 
(1)  Der Verbandsvorsteher vertritt den 

Verband gerichtlich und außerge-
richtlich. Für den Bereich der lau-
fenden Verwaltung vertritt der Ge-
schäftsführer den Verband. Die 
Aufsichtsbehörde erteilt den vertre-
tungsbefugten Personen eine Be-
stätigung über die jeweilige Vertre-
tungsbefugnis. 
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(2) Erklärungen, durch die der Ver-

band verpflichtet werden soll, be-
dürfen der Schriftform; sie sind 
nach Maßgabe der für den jeweili-
gen Fall geltenden Regelungen 
von dem oder den Vertretungsbe-
rechtigten zu unterzeichnen. Ist ei-
ne Erklärung gegenüber dem Vor-
stand abzugeben, genügt es, wenn 
sie einem Vorstandsmitglied oder 
dem vertretungsbefugten Ge-
schäftsführer gegenüber abgege-
ben wird.  

 
 

§ 22 
Aufwandsentschädigungen,  
Sitzungsgeld, Reisekosten 

 
(1)  Die Vorstandsmitglieder sind eh-

renamtlich tätig. 
 
(2)  Der Verbandsvorsteher und der 

Stellvertreter erhalten eine monatli-
che Aufwandsentschädigung.  

 
(3)  Die Vorstandsmitglieder und Ver-

bandsversammlungsmitglieder er-
halten bei Wahrnehmung ihres Am-
tes Sitzungsgeld und Reisekosten. 
Die Höhe bemisst sich nach dem 
Maßstab für Gemeinderäte. 

 
(4) Die Schaubeauftragten erhalten bei 

der Wahrnehmung ihres Amtes 
Schaugeld und Reisekosten. 

 
 
 

§ 23 
Haushaltsplan 

 
(1) Der Vorstand stellt für jedes Haus-

haltsjahr rechtzeitig den Haus-
haltsplan auf, der von der Ver-
bandsversammlung festgesetzt 
wird. Für die Aufgabe der Unterhal-
tung der Gewässer II. Ordnung legt 
der Vorstand den Mitgliedern 
rechtzeitig vor Beginn des Haus-
haltsjahres eine nach Kostenarten 
gegliederte Beitragskalkulation vor, 
wobei Kosten nur beitragsfähig 
sind, soweit sie ausschließlich der 
Gewässerunterhaltung dienen.  

 

 
Erforderliche Nachträge sind so 
rechtzeitig wie möglich festzuset-
zen. 

 
(2) Der Haushaltsplan enthält alle Ein-

nahmen und Ausgaben des Ver-
bandes im kommenden Rech-
nungsjahr. Er ist die Grundlage für 
die Verwaltung aller Einnahmen 
und Ausgaben. Soweit es für die 
Durchführung des Unternehmens 
und die Verwaltung des Verbandes 
erforderlich ist, kann der Vorstand 
nach einem sich aus der Satzung 
ergebenden Maßstab Vorausleis-
tungen auf die Verbandsbeiträge 
festsetzen. 

 
(3) Das Rechnungsjahr ist das Kalen-

derjahr. 
 
(4) Sämtliche Einnahmen des Verban-

des dürfen, soweit sie keine ande-
re Zweckbestimmung haben, nur 
verwendet werden, um die Ausga-
ben zu bestreiten und die Verbind-
lichkeiten abzudecken. Die Bildung 
von Rücklagen ist möglich.  

 
 

§ 24 
Nichtplanmäßige Ausgaben 

 
(1) Der Vorstand bewirkt Ausgaben, 

die im Haushaltsplan nicht oder 
noch nicht festgesetzt sind, wenn 
der Verband dazu verpflichtet ist 
und ein Aufschub erhebliche Nach-
teile bringen würde. Entsprechen-
des gilt für Anordnungen, durch die 
Verbindlichkeiten des Verbandes 
entstehen können, ohne dass aus-
reichende Mittel im Haushaltsplan 
vorgesehen sind. 

 
(2) Der Vorstand unternimmt unver-

züglich die Aufstellung eines Nach-
tragshaushaltes und dessen Fest-
setzung durch die Verbandsver-
sammlung. 
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§ 25 

Rechnungslegung und Prüfung 
 
(1) Der Vorstand stellt im ersten Viertel 

des neuen Rechnungsjahres die 
Rechnungen über alle Einnahmen 
und Ausgaben des vergangenen 
Rechnungsjahres gemäß dem 
Haushaltsplan auf. 

 
(2)  Die Prüfung der Haushalts- und 

Rechnungsführung des Verbandes 
erfolgt nach Maßgabe des Was-
sergesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt. Der Prüfungsauftrag wird 
durch die Regelungen des Was-
sergesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt bestimmt. 

 
(3) Der Vorsteher gibt die Jahresrech-

nung an den jeweiligen Prüfer ab. 
 

 
§ 26 

Entlastung des Vorstandes 
 
Nach Eingang des Prüfungsergebnisses 
zur Jahresrechnung stellt der Vorstand die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Rech-
nungen fest. Er legt den Bericht über die 
Prüfung mit seiner Stellungnahme der 
Verbandsversammlung vor. Diese be-
schließt über die Entlastung des Vorstan-
des. 
 

§ 27 
Beiträge 

 
(1)  Die Mitglieder haben dem Verband 

die Beiträge zu leisten, die zur Er-
füllung seiner Aufgaben und Ver-
bindlichkeiten und zu einer or-
dentlichen Haushaltsführung erfor-
derlich sind. 

 
(2) Die Beiträge bestehen aus Geld-

beiträgen. 
 
(3) Die Hebung von Mindestbeiträgen 

ist zulässig. 
 
 
 
 
 
 

 
§ 28 

Beitragsverhältnis 
 
(1) Für die Aufgabe der Unterhaltung 

von Gewässern II. Ordnung wer-
den von den hierfür die im Mitglie-
derverzeichnis geführten Mitglieder 
Erschwernisbeiträge und Flächen-
beiträge gehoben. Flächen, die 
nicht zum Niederschlagsgebiet ei-
nes Gewässers II. Ordnung gehö-
ren, sind beitragsfrei. Die Beitrags-
last für die Erschwernisbeiträge 
verteilt sich auf die Mitgliedsge-
meinden im Verhältnis der jeweili-
gen Einwohnerzahlen gem. § 158 
des Kommunalverfassungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt 
zur Gesamteinwohnerzahl im Ver-
bandsgebiet. Der Anteil des Er-
schwernis-beitrages ist jährlich auf 
der Grundlage der Stichtagsfestle-
gung per 31.12. des vorletzten Ka-
lenderjahres anhand des vorgege-
benen Berechnungsmodus zu er-
mitteln. Der Gesamtbeitrag ergibt 
sich aus der Summe der Verwal-
tungs- und Unterhaltungskosten 
abzüglich der Einnahmen durch 
Mehrkostenerstattungen nach § 64 
Abs. 1 WG LSA. Im Übrigen verteilt 
sich die Beitragslast im Verhältnis 
der Flächeninhalte der zum Ver-
band gehörenden Grundstücke 
(Flächenbeitrag). (Die Höchstgren-
ze für den Erschwernisbeitrag be-
trägt 100 v. H. des Gesamtbeitra-
ges, der ohne einen Erschwernis-
beitrag zu zahlen wäre). 

 
(2) Für die nicht unter Abs. 1 fallenden 

Aufgaben des Verbandes bemisst 
sich die Beitragslast der vorteilha-
benden Mitglieder und Nutznießer 
nach dem Vorteil, den sie von der 
Durchführung dieser Aufgaben des 
Verbandes haben sowie nach den 
Kosten, die der Verband auf sich 
nimmt, um diese Aufgaben zu er-
bringen oder den von ihnen ausge-
henden nachteiligen Einwirkungen 
zu begegnen.  
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§ 29 

Ermittlung des Beitragsverhältnisses 
 

(1) Die Verbandsmitglieder sind ver-
pflichtet, dem Verband alle für die 
Ermittlung erforderlichen Angaben 
wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu 
machen und den Verband bei ört-
lich notwendigen Feststellungen zu 
unterstützen. Insbesondere Verän-
derungen in den Ermittlungsgrund-
lagen sind dem Verband unverzüg-
lich mitzuteilen. 
 
Der Verband ist verpflichtet, erst 
vom Zeitpunkt der Kenntnisnahme 
an die entsprechenden Änderun-
gen bei der Beitragsveranlagung 
vorzunehmen. 

 
(2) Die in Abs. 1 genannte Verpflich-

tung besteht nur gegenüber Per-
sonen, die vom Verband durch ei-
ne schriftliche Vollmacht als zur 
Einholung der Auskünfte oder zur 
Einsicht und Besichtigung berech-
tigt ausgewiesen sind. 

 
(3) Unbeschadet dessen wird der Bei-

trag eines Mitgliedes nach pflicht-
gemäßen Ermessen durch den 
Vorstand geschätzt, wenn 

 
a) das Mitglied die Bestimmung 

des Abs. 1 verletzt hat, 
 

b) es dem Vorstand ohne eigenes 
Verschulden nicht möglich ist, 
den Beitrag des Mitgliedes zu 
ermitteln. 

 
 

§ 30 
Erhebung der Verbandsbeiträge 

 
(1) Der Verband erhebt die Verbands-

beiträge auf der Grundlage des für 
ihn geltenden Beitragsmaßstabes 
durch Beitragsbescheid. 

 
(2) Die Erhebung der Verbandsbeiträ-

ge kann Stellen außerhalb des 
Verbandes übertragen werden. 

 
 
 

 
(3) Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig 

leistet, hat einen Säumniszuschlag 
von 4 % pro Monat der Beitrags-
summe zu zahlen.  
 
Für die Verjährung sind die Vor-
schriften der Abgabenordnung ent-
sprechend anzuwenden. 

 
(4) Jedem Verbandsmitglied ist auf 

Verlangen Einsicht in die ihn be-
treffenden Unterlagen zu gewäh-
ren. 

 
 

§ 31 
Vorausleistungen auf Verbandsbeiträge 

 
Soweit es für die Durchführung des Unter-
nehmens und die Verwaltung des Verban-
des erforderlich ist, erhebt der Verband 
von den Verbandsmitglieder Vorausleis-
tungen auf die Verbandsbeiträge. Diese 
dürfen 70 % der Verbandsbeiträge nicht 
übersteigen. 
 
 

§ 32 
Rechtsmittel 

 
(1) Für die Rechtsmittel gelten die all-

gemeinen Vorschriften der Verwal-
tungsgerichtsordnung. 

 
(2) Gegen den Beitragsbescheid kann 

jeweils innerhalb eines Monats 
nach dessen Bekanntgabe der Wi-
derspruch schriftlich oder zur Nie-
derschrift in der Geschäftsstelle 
des Verbandes eingelegt werden. 
Über ihn entscheidet der Vorstand. 
 

(3) Wird dem Widerspruch nicht abge-
holfen, kann gegen die Entschei-
dung des Vorstandes (Wider-
spruchsbescheid) innerhalb eines 
Monats nach Zustellung beim zu-
ständigen Verwaltungsgericht Kla-
ge erhoben werden. 

 
(4) Der Widerspruch gegen den Bei-

tragsbescheid hält die Zahlungs-
verpflichtung nicht auf. 
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§ 33 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Die Bekanntmachungen des Ver-

bandes erfolgen in den Gemein-
den, auf die sich der Verband er-
streckt, nach für die in den Ge-
meinden geltenden Vorschriften 
über öffentliche Bekanntmachun-
gen. 

 
(2) Für die Bekanntmachung längerer 

Urkunden genügt die Bekanntma-
chung des Ortes, an dem Einblick 
in die Unterlagen genommen wer-
den kann. 

 
(3) Die öffentlichen Bekanntmachun-

gen von Satzungsänderungen 
gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 erfolgen 
durch die Aufsichtsbehörde im amt-
lichen Veröffentlichungsblatt der 
Aufsichtsbehörde. 

 
 

§ 34 
Aufsicht 

 
(1) Der Verband steht unter Rechts-

aufsicht der unteren Wasserbehör-
de des Salzlandkreises. 

 
(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich 

auch durch Beauftragte über die 
Angelegenheiten des Verbandes 
unterrichten. Sie kann mündliche 
und schriftliche Berichte verlangen, 
Akten und andere Unterlagen an-
fordern sowie an Ort und Stelle 
Prüfungen und Besichtigungen 
vornehmen. 

 
(3) Die Aufsichtsbehörde ist unter An-

gabe der Tagesordnung zu den 
Sitzungen der Verbandsorgane 
einzuladen. Ihrem Vertreter ist auf 
Verlangen das Wort zu erteilen. 

 
 

§ 35 
Von der Aufsichtsbehörde zu  

genehmigende Geschäfte 
 
(1) Der Verband bedarf der Zustim-

mung der Aufsichtsbehörde: 
 

 
1. zur unentgeltlichen Veräuße-

rung von Vermögensgegen-
ständen, 

 
2. zur Aufnahme von Darlehen mit   

einer Höhe von mehr als 
50.000,00 €, 

 
3. zur Übernahme von Bürgschaf-

ten, zu Verpflichtungen aus 
Gewährleistungsverträgen und 
zur Bestellung von Sicherhei-
ten, 

 
4. zu Rechtsgeschäften mit einem 

Vorstandsmitglied einschließ-
lich der Vereinbarung von Ver-
gütungen, soweit sie über den 
Ersatz von Aufwendungen hin-
ausgehen. 

 
(2) Die Zustimmung ist auch zu 

Rechtsgeschäften erforderlich, die 
einem in Absatz 1 genannten Ge-
schäft wirtschaftlich gleichkommen. 

 
(3) Zur Aufnahme von Kassenkrediten 

genügt eine allgemeine Zustim-
mung mit Begrenzung auf einen 
Höchstbetrag. 

 
(4) Die Aufsichtsbehörde kann für be-

stimmte Geschäfte Ausnahmen 
von den Absätzen 1 bis 3 allge-
mein zulassen. 
 

(5) Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn sie nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Eingang der Anzeige bei 
der Aufsichtsbehörde versagt wird. 
In begründeten Einzelfällen kann 
die Aufsichtsbehörde die Frist 
durch Zwischenbescheid um einen 
Monat verlängern. 

 
 

§ 36 
Verschwiegenheitspflicht 

 
Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Ver-
bandsversammlung und ihre Stellvertreter, 
Berufene und Verbandsbedienstete sind 
verpflichtet, über alle ihnen bei der Durch-
führung ihrer Aufgaben bekannt werden-
den Tatsachen und Rechtsverhältnisse 
Verschwiegenheit zu bewahren.  
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Im Übrigen bleiben die Vorschriften der 
Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder 
über die Verschwiegenheitspflicht unbe-
rührt. 
 
 

§ 37 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Aufsichtsbehörde in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die bisherige Verbands-
satzung vom 30.01.2013, veröffentlicht im 
Amtsblatt des Salzlandkreises am 
06.03.2013, außer Kraft. 
 
Anlage 1  Mitgliederverzeichnis 
 
Anlage 2 Interessenverbände der Flä-

cheneigentümer und Nutzer 
 
 
Schönebeck (Elbe), den 27.01.2016 
 
 
gez. Christian Jung 
Verbandsvorsteher 
 
 
 
Anlage 1- Mitgliederverzeichnis 
 

UHV Elbaue 
 

Lfd. 
Nr.  

Mitglieder 

1 Landeshauptstadt Magdeburg 

2 Stadt Schönebeck (Elbe) 

3 Stadt Barby (Elbe) 

4 Stadt Calbe 

5 Stadt Staßfurt 

6 Stadt Wanzleben-Börde 

7 Stadt Nienburg  

8 Gemeinde Sülzetal 

9 Gemeinde Bördeland 

10 Verbandsgemeinde Egelner 
Mulde 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anlage 2 - Interessenverbände der Flä-
cheneigentümer und Nutzer 
 
Landesbauernverband Sachsen-Anhalt  
e. V. 
Landesgeschäftsstelle  
Maxim-Gorki-Straße 13 
39108 Magdeburg 
 
Landvolkverband Sachsen-Anhalt e. V. 
Landesgeschäftsstelle 
Adelheitstraße 1 
06484 Quedlinburg 
 
Waldbesitzerverband für Sachsen-Anhalt 
e. V. 
Münchehofstraße 33 
39124 Magdeburg 
 
Landesforstverein Sachsen-Anhalt e. V. 
Geschäftsstelle 
Hauptstraße 1 
06543 Friesdorf / OT Rammelburg 
 
Landesverband Gartenbau  
Sachsen-Anhalt e. V. 
Maxim-Gorki-Straße 13 
39108 Magdeburg 
 
Landesverband der Landwirte im  
Nebenberuf Sachsen-Anhalt e. V. 
Dorfstraße 27 
39606 Sanne/Kerkuhn 
 
Grundbesitzerverband Sachsen-Anhalt  
e. V. 
Münchehofstraße 33 
39124 Magdeburg 
 
Haus & Grund Sachsen-Anhalt e. V. 
Steinigstraße 7 
39108 Magdeburg 
 
Pächterverband Sachsen-Anhalt e. V. 
Borngrund 11 
06347 Friedeburg 
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- Genehmigung der Neufassung der 

Satzung des Unterhaltungsverban-
des “Elbaue“ in der am 27.01.2016 
beschlossenen Fassung 

 
I. Entscheidung 
 
Hiermit genehmige ich gemäß § 58 Abs. 1 
des Gesetzes über Wasser- und Boden-
verbände (Wasserverbandsgesetz – 
WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I.     
S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578)          
i. V. m. § 1 Abs. 2 des Ausführungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt zum 
Wasserverbandsgesetz (WVG LSA) vom 
20. März 2007 (GVBl-LSA S. 44) die Neu-
fassung der Satzung des Unterhaltungs-
verbandes „Elbaue“ in der am 27.01.2016 
beschlossenen Fassung. 
 
 
II. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Genehmigung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 
Bernburg (Saale) einzulegen. 
 
 
Bernburg, den 25.04.2016 
 
 
gez. Bauer   
Landrat   (Siegel) 
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 Bekanntmachung des Antrages auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung für die Stadt Aschersleben, Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 

 
Die Stadt Aschersleben, Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, Magdeburger Straße 24, 06449 
Aschersleben hat gemäß § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG vom 
20.12.1993; BGBl. I, Seite 2192, zuletzt geändert durch Artikel 158 der Verordnung vom 
31.08.2015; BGBl. I, Seite 1474) i. V. m. § 6 Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV vom 20.12.1994; BGBl. I, Seite 3900) einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung gestellt: 
 
 
Bezeichnung der Anlage: Regenwasserkanal DN 400 B 
 
Gemarkung:   Drohndorf 
 
Amtsgericht: Aschersleben 
 
Grundbuchamt: Aschersleben 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Gemarkung Flur Flurstück 
 

Schutz- 
streifen- 

fläche (m²) 
 

Grundbuch- 
nummer 

Schlüssellisten- 
Nummer 

 
1 

 
Drohndorf 

 
1 

 
307/31 

 
31,36 

 
150 

 
2.1 

 

 
 
Bescheinigungsbehörde ist die untere Wasserbehörde des Salzlandkreises gemäß § 3 Sa-
chenR-DV. 
 
Der Antrag wird hiermit gemäß § 7 Absatz 1 SachenR-DV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Antrag sowie die Unterlagen, Beschreibungen und Kartenmaterial können 4 Wochen ab 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Salzlandkreises und bei folgender Stelle eingesehen wer-
den: 
 
in Aschersleben: 
Salzlandkreis, Haus 1, Zi.. 523, Ermslebener Straße 77, 06449 Aschersleben 
 
Sprechzeiten:  Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
   Dienstag auch                                        von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Mittwoch geschlossen 
Donnerstag auch                                    von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

 

Innerhalb der Auslegefrist kann ein betroffener Grundstückseigentümer Widerspruch beim 
Salzlandkreis, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale) schriftlich oder zur Niederschrift ein-
legen. 
 
Der Widersprechende kann nur einwenden, dass die Leitung/Anlage nicht auf seinem 
Grundstück liegt oder zumindest am 03. Oktober 1990 dort noch nicht vorhanden war. Wi-
derspricht ein betroffener Grundstückseigentümer, wird die Bescheinigung mit einem ent-
sprechenden Vermerk erteilt und der Widerspruch ins Grundbuch eingetragen. 
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Hinweis: 
Nach § 9 Absatz 3 Grundbuchbereinigungsgesetz ist der Antragsteller verpflichtet, dem je-
weiligen Eigentümer einen einmaligen Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen. An-
sprüche sind nach Eintragung der Dienstbarkeit in das Grundbuch an die Stadt Aschersle-
ben, Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, Magdeburger Straße 24, 06449 Aschersleben un-
mittelbar zu richten. 
 
 
Bernburg (Saale), den 25.04.2016 
 
 
gez. Bauer 
Landrat  
 
 
 

 Bekanntmachung des Antrages auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung für die Stadt Aschersleben, Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 

 
Die Stadt Aschersleben, Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, Magdeburger Straße 24, 06449 
Aschersleben hat gemäß § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG vom 
20.12.1993; BGBl. I, Seite 2192, zuletzt geändert durch Artikel 158 der Verordnung vom 
31.08.2015; BGBl. I, Seite 1474) i. V. m. § 6 Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV vom 20.12.1994; BGBl. I, Seite 3900) einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung gestellt: 
 
 
Bezeichnung der Anlage: Regenwasserkanal DN 1000 B 
 
Gemarkung:   Mehringen 
 
Amtsgericht:   Aschersleben 
 
Grundbuchamt: Aschersleben 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Gemarkung Flur Flurstück 
 

Schutz- 
streifen- 

fläche (m²) 
 

Grundbuch- 
nummer 

Schlüssellisten- 
Nummer 

 
1 

 
Mehringen 

 
1 

 
351 

 
210,20 

 
785 

 

 
2.1 

 

 
 
Bescheinigungsbehörde ist die untere Wasserbehörde des Salzlandkreises gemäß § 3 Sa-
chenR-DV. 
 
Der Antrag wird hiermit gemäß § 7 Absatz 1 SachenR-DV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Antrag sowie die Unterlagen, Beschreibungen und Kartenmaterial können 4 Wochen ab 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Salzlandkreises und bei folgender Stelle eingesehen wer-
den: 
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in Aschersleben: 
Salzlandkreis, Haus 1, Zi.: 523, Ermslebener Straße 77, 06449 Aschersleben 
 
Sprechzeiten:  Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag  von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
   Dienstag auch                                         von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Mittwoch geschlossen 
Donnerstag auch                                     von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

 

Innerhalb der Auslegefrist kann ein betroffener Grundstückseigentümer Widerspruch beim 
Salzlandkreis, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale) schriftlich oder zur Niederschrift ein-
legen. 
 
Der Widersprechende kann nur einwenden, dass die Leitung/Anlage nicht auf seinem 
Grundstück liegt oder zumindest am 03. Oktober 1990 dort noch nicht vorhanden war. Wi-
derspricht ein betroffener Grundstückseigentümer, wird die Bescheinigung mit einem ent-
sprechenden Vermerk erteilt und der Widerspruch ins Grundbuch eingetragen. 
 
 
Hinweis:  
Nach § 9 Absatz 3 Grundbuchbereinigungsgesetz ist der Antragsteller verpflichtet, dem je-
weiligen Eigentümer einen einmaligen Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen. An-
sprüche sind nach Eintragung der Dienstbarkeit in das Grundbuch an die Stadt Aschersle-
ben, Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, Magdeburger Straße 24, 06449 Aschersleben un-
mittelbar zu richten. 
 
 
Bernburg (Saale), den 25.04.2016 
 
 
gez. Bauer 
Landrat  
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 Beschlüsse des Kreistages des 
Salzlandkreises vom 20.04.2016 

 
Der Kreistag des Salzlandkreises hat in 
seiner 13. Sitzung am 20.04.2016 zu fol-
genden Themen in öffentlicher Sitzung 
Beschlüsse gefasst: 
 
 
 1. Satzung zur Änderung der Haupt-

satzung des Salzlandkreises 
 
Beschluss B/0396/2016/2 
Der Kreistag des Salzlandkreises be-
schließt die in Anlage beigefügte 1. Sat-
zung zur Änderung der Hauptsatzung des 
Salzlandkreises vom 29. Januar 2015. 
 
 
 Wirtschaftsplan 2016 (Nachtrag) des 

Jobcenter Salzlandkreis 
 
Beschluss Nr. B/0376/2016/5 
Der Kreistag beschließt den anliegenden 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2016 des Eigenbetriebes Jobcenter Salz-
landkreis (Nachtrag). 
 
 
 Kuratorium der Schloß Hoym Stiftung 

– Vorschlag zur Berufung von Kurato-
riumsmitgliedern  

 
Beschluss Nr. B/0390/2016/7 
Der Kreistag schlägt zur Berufung in das 
Kuratorium der Schloß Hoym Stiftung fol-
gende Personen vor: 
 
1. Frau Uta Krauß 
2. Herrn Uwe Morich 
3. Frau Antje Pfeil 
4. Frau Dipl.-Med. Martina Unger 

 
 
 Beantragung von Bildungsgängen zum 

Schuljahr 2016/2017 
 
Beschluss Nr. B/0397/2016/8 
Der Kreistag beschließt die Beantragung 
des Bildungsganges „Zweijährige Fach-
oberschule, Fachrichtung: Gesundheit und 
Soziales Schwerpunkt: Sozialwesen“ an 
den Berufsbildenden Schulen Schönebeck 
des Salzlandkreises zum Schuljahr 
2016/17. 

 
 Außenstelle Egeln des „Dr.-Frank-

Gymnasiums“ Staßfurt 
 
Beschluss Nr. B/0398/2016/9 
Der Kreistag beschließt die Aufhebung der 
Nr. 8 des Beschlusses Nr. B/1090/2013 
„Zur Qualitätssicherung des Unterrichtes 
wird für den Standort Staßfurt des „Dr. 
Frank Gymnasiums“ eine maximale Auf-
nahmekapazität in Form einer Vierzügig-
keit ab dem Schuljahr 2014/2015 festge-
legt.“ 
 
 
 Bildung von Brandschutzabschnitten 

im Salzlandkreis ab 2017 
 
Beschluss Nr. B/0392/2016/10 
Der Kreistag des Salzlandkreises be-
schließt die in den Anlagen 1 und 2 enthal-
tene Bildung von insgesamt 5 Brand-
schutzabschnitten im Salzlandkreis, wel-
che mit Wirkung vom 01.01.2017 existent 
sein werden. Die Anlagen 1 und 2 sind 
Bestandteil des Beschlusses.  
 
 
 Abberufung des Abschnittsleiters des 

Brandschutzabschnittes I im Salzland-
kreis 

 
Beschluss Nr. B/0393/2016/11 
Der Kreistag des Salzlandkreises be-
schließt, den Kameraden Uwe Tandler als 
Abschnittsleiter des Brandschutzabschnit-
tes I mit heutigem Datum als Ehrenbeam-
ten abzuberufen.  
 
 
Bernburg (Saale), 26. April 2016 
 
 
gez. i. V. Stephan  
Bauer  
Landrat 
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 Bekanntmachungen der Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteiligungen des 
Salzlandkreises für das Wirtschaftsjahr 2014 

 

 Wirtschaftliche Beteiligungen des Salzlandkreises in alphabetischer 
Reihenfolge 

Seite 

 
1 
 

 
ASL – Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH, Aschersleben 

 
2 

 
2 
 

 
Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH, Bernburg (Saale) 

 
5 

 
3 
 
 

 
BQI – Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesell-
schaft mbH, Schönebeck (Elbe) 

 
 

9 
 

 
4 

 
GESAS – Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland 
mbH, Schönebeck (Elbe) 
 

 
 

11 

 
5 

 
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Aschersleben-Staßfurt mbH i. L., 
Staßfurt 
 

 
13 

 
6 

 
Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH-WFG 
Bernburg, Bernburg (Saale) 
 

 
 

19 

 
7 
 

 
IGZ INNO-LIFE Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH, 
Schönebeck (Elbe) 
 

 
 

22 

 
8 

 
indigo innovationspark bernburg gmbh, Bernburg (Saale) 
 

 
24 

 
9 

 
Jobcenter Salzlandkreis, Bernburg (Saale) 
 

 
27 

 
10 

 
Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg (Saale) 
 

 
34 

 
11 

 
Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises, Schönebeck (Elbe) 
 

 
37 

 
12 

 
Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH – marego 
 

 
42 

 
13 

 
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, 
Aschersleben 
 

 
 

45 

 
14 

 
Personennahverkehr Salzland GmbH, Bernburg (Saale) 
 

 
48 

 
Die Jahresabschlüsse 1 bis 14 sind als Anlagen beigefügt. 
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